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1  Einleitung 
 
 
 
 
Neben der Europäischen Union ist der Europarat die zweite übernationale 
Staatenorganisation in Europa. Der Europarat ist älter und er hat erheblich 
mehr Mitglieder, aber er ist dennoch unbekannter als die EU. Sehen sie die 
Europaflagge oder hören Beethovens 'Ode an die Freude', assoziieren wohl 
die meisten Menschen mit ihnen zuerst die EU, obwohl Flagge und Hymne 
für beide Organisationen stehen und die EU sie vom Europarat übernom-
men hat. Die Ähnlichkeit seines Namens und der Bezeichnungen der Orga-
ne des Europarates mit den EU-Organen sorgen für Verwirrung. Daher 
sieht sich sogar der Europarat selbst gezwungen, auf seiner Website vor 
Verwechslungen zu warnen. Auch die Bundesregierung weist in ihren In-
formationsmaterialien darauf hin, dass der Europarat nicht mit dem Euro-
päischen Rat verwechselt werden dürfe bzw. dass der Council of Europe 
etwas anderes ist als der European Council. Gewiss sind auch die Organe 
der EU und erst recht ihr Aufbau und ihre Arbeitsweise nicht jedermann 
geläufig, aber der Europarat hat es in dieser Hinsicht wohl noch schwerer 
als die EU. Das mag damit zu tun haben, dass die Aktivitäten des Europara-
tes nicht die Verbindlichkeit haben und sich im Alltag der Europäerinnen 
und Europäer weniger bemerkbar machen als diejenigen der EU. 

Eine gewisse Gefahr der Verwirrung liegt auch darin, dass alle EU-
Staaten gleichzeitig Mitglieder im Europarat sind, sich beide Organisationen 
gelegentlich und gleichzeitig mit denselben Themen befassen und mit ähnli-
chen Vorschlägen in die Öffentlichkeit treten. Die doppelte Mitgliedschaft 
machte es auch notwendig, das Verhältnis zwischen EU und Europarat und 
der Bindung der Mitgliedstaaten an die jeweiligen Beschlüsse und Verträge 
zu klären. Das EU-Recht genießt Vorrang, damit steht der Europarat 
scheinbar in der Defensive. Es gilt zu prüfen, ob der Europarat sich in diese 
Rolle gefügt hat bzw. wie er sich neben der mächtigen EU behauptet. 

Obwohl alle EU-Mitgliedstaaten auch dem Europarat angehören und 
den dadurch bestehenden oder durch Koordination herbeigeführten Ge-
meinsamkeiten zum Trotz, gibt es durchaus eine gewisse Rivalität zwischen 
den beiden Organisationen. Sie erklärt sich aus den unterschiedlichen Zie-
len, die Europarat und EU verfolgen. Die EU ist bis heute stark davon ge-

C. H. Bacha, Medienpolitik für Europa II, DOI 10.1007/ 978-3-531-92767-1_1,
© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011
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prägt, dass sie sich aus einer Wirtschaftsgemeinschaft heraus entwickelt hat; 
ihre kulturelle Kompetenz ist sehr begrenzt, weil die Mitgliedstaaten die 
nationale Zuständigkeit auf diesem Gebiet bis heute verteidigen. Der Fokus 
des Europarates liegt, so sagt es seine Satzung, beim Schutz und der Förde-
rung der "Ideale und Grundsätze, die ihr [i.e. der Mitgliedstaaten] gemein-
sames Erbe bilden". Jegliche Aktivität des Europarates nimmt daher Bezug 
zu Menschenrechten und Grundfreiheiten, wie sie in der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) niedergelegt 
sind, und gerät damit leicht in einen Gegensatz zur Politik der EU, die sich 
zuvorderst auf die Verwirklichung des Binnenmarktes richtet. 

Während die EU ihre Befassung mit den Medien nur über dieses Ziel 
und die damit verbundene Durchsetzung der vier Grundfreiheiten (freier 
Verkehr von Waren und Dienstleistungen, von Personen und von Kapital) 
zu rechtfertigen vermag, kann der Europarat eine Kompetenz für medien-
politische Aktivitäten unmittelbar aus den in der Satzung festgelegten Auf-
gaben ableiten, und er verfügt mit der Europäischen Menschenrechtskon-
vention und der darin festgelegten Meinungsäußerungs- und Informations-
freiheit über den breiten Grundrechtebezug, den die EU und ihr Rechtspre-
chungsorgan Europäischer Gerichtshof (EuGH) bis in die jüngste Vergan-
genheit nicht hatten und daher 'Anleihen' bei der EMRK machen mussten. 
Insofern ist nicht überraschend, dass der Europarat bereits in der Frühzeit 
seines Bestehens begonnen hat, sich auch mit den Medien zu beschäftigen, 
und daher heute auf eine mehr als 50-jährige Erfahrung in der Medienpolitik 
verweisen kann. Es lässt sich verfolgen, wie die Medien in der Arbeit des 
Europarates im Laufe der Zeit an Relevanz zugelegt haben und längst zu 
einem zentralen Gegenstand seiner Politik geworden sind und auch in ande-
ren Politikbereichen eine Rolle spielen. 

Die medienpolitischen Aktivitäten des Europarates haben sich über die 
Jahrzehnte hinweg stark ausdifferenziert. Dafür hat vor allem die technolo-
gische Entwicklung gesorgt, aber das ist auch eine Folge des allgemeinen 
Bedeutungsgewinns der Medien und der Herausbildung der so genannten 
Informationsgesellschaft. Ende der siebziger Jahre führen die neuen Über-
tragungsmöglichkeiten per Kabel und Satellit zu grenzüberschreitendem 
Rundfunk und gleichzeitig zu einer seitdem ständig steigenden Angebots-
ausweitung. Da längst auch die Medienunternehmen ihre Aktivitäten über 
die Grenzen hinweg ausgedehnt haben, entsteht übernationaler Regelungs-
bedarf, und die Medienpolitik muss die räumliche Ausdehnung des Medien-
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geschäfts nachvollziehen. Der Europarat kann sich aufgrund der in seiner 
Satzung formulierten Aufgaben berufen fühlen, die Koordination entspre-
chender Vereinbarungen zu übernehmen. Mit rund zwanzig Mitgliedern ist 
er zu dieser Zeit gegenüber der Europäischen Gemeinschaft bereits die 
größere Organisation und hat zudem Erfahrung in der übernationalen Zu-
sammenarbeit bezüglich der Medien. Der nunmehr grenzüberschreitende 
Charakter der Rundfunkmedien veranlasst jetzt aber auch die Europäische 
Gemeinschaft, sich mit den Medien zu befassen. Während der Europarat 
jedoch durch seine Satzung Zuständigkeit für die Medien vorweisen kann, 
muss die EG ihren Vorstoß in das für sie neue Politikfeld rechtfertigen. 
Hatte sich in der EG zunächst das Europäische Parlament mit dem Fernse-
hen befasst und Hoffnungen auf die Integrationskraft eines europäischen 
Fernsehprogramms gesetzt, drängt nun die Kommission in dieses Feld. Mit 
ihrer Fixierung auf den Binnenmarkt führt sie aber bereits in der Frühzeit 
rundfunkpolitischer Aktivitäten für die EG einen Paradigmenwechsel herbei 
und unterwirft diese einer nur ökonomischen Perspektive. Die Kommission, 
die auf eine Harmonisierung rechtlicher Regelungen für den grenzüber-
schreitenden Rundfunk hinarbeitet, gerät damit indessen in Auseinanderset-
zungen mit den Mitgliedstaaten, die den auch kulturellen Bezug der Medien 
vernachlässigt sehen, sich gegen die allein am Markt orientierte Rundfunk-
politik wenden und überhaupt die Kompetenz der EG in dieser Sache in 
Frage stellen. Einige Staaten, die Mitglieder in beiden europäischen Organi-
sationen sind, versuchen daher, die notwendige Regulierung beim Europarat 
zu verankern und bringen diesen so in Stellung gegenüber der EG. Dadurch 
geraten die medienpolitischen Aktivitäten von Europarat und EG in eine 
Konkurrenz, die sich auch über zeitweilige gegenseitige Abstimmung hin-
weg erhalten hat. 

Die politische Entwicklung zum Ende der achtziger Jahre mit dem Um-
bruch in Mittel- und Osteuropa verschafft dem Europarat ein neues Betäti-
gungsfeld auch für seine Medienpolitik und einen Vorsprung gegenüber der 
EU. Kritischen Einwänden zum Trotz vollzieht der Europarat eine schnelle 
Aufnahme der aus sowjetischer Vorherrschaft entlassenen Staaten, noch 
bevor diese den Ansprüchen seines Wertekanons genügen können. Er er-
langt damit jedoch Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten in diesen 
Ländern, die ihm die aktive Beteiligung an deren staatlichem und gesell-
schaftlichem Veränderungsprozess erlauben. Dazu gehören nicht nur die 
Verwirklichung der Medienfreiheit und der Umbau ihrer Mediensysteme, 
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sondern auch der Einsatz der Medien im Dienste der Demokratisierung. Die 
EMRK, die den Ausgangspunkt für jegliche medienpolitische Aktivität des 
Europarates darstellt, bietet ihm dafür ein breites Fundament. Der EU kön-
nen die mittel- und osteuropäischen Staaten dagegen erst 2004 und 2007 
beitreten. Im Zuge der Beitrittsverhandlungen passen sie ihre Rechtssysteme 
dem Acquis communautaire, dem 'gemeinsamen Besitzstand' an Rechten und 
Pflichten der Gemeinschaft, an; dazu gehört auch die Fernsehrichtlinie als 
der wichtigsten Rechtsgrundlage für die gemeinsame Rundfunkpolitik der 
EU-Mitgliedstaaten. Zu diesem Zeitpunkt hat der Europarat längst medien-
politische Zeichen in den Transformationsstaaten gesetzt und sich mit sei-
nem breiteren demokratiebezogenen Ansatz in ihre Politik eingebracht. Mit 
seinem Monitoring betreibt der Europarat heute die Stabilisierung der de-
mokratischen Strukturen und Prozesse in diesen Ländern, nimmt mit die-
sem Instrument aber auch seine älteren Mitgliedstaaten in den Blick, weil 
sich immer wieder bewiesen hat, dass Meinungsäußerungs- und Informati-
onsfreiheit nirgendwo dauerhaft und in vollem Umfang garantiert, sondern 
permanent mehr oder weniger bedroht sind. 

Solche Bedrohungen kommen nicht nur von staatlicher Seite, wie es das 
klassische Verständnis von Medienfreiheit als Abwehrrecht vorsieht. Ein-
schränkungen können sich gleichermaßen dadurch ergeben, dass die Medien 
immer auch Wirtschaftsunternehmen sind und ihre Arbeit Gewinnerwar-
tungen unterliegt. Einerseits impliziert das die Tendenz zur Unternehmens-
konzentration, die im Mediensektor aufgrund der typischen hohen First-
Copy-Kosten und der durch Zusammenschlüsse zu erreichenden Größen-
vorteile attraktiv ist. Andererseits haben Wettbewerb und die Entwicklung 
der Medienmärkte zu einer Ökonomisierung der Arbeit in den Medien ge-
führt, die deren Leistungen beeinflusst. Im Kampf um die Qualität der me-
dialen Berichterstattung und der Absicherung der unabhängigen journalisti-
schen Arbeit hat der Europarat über alle Mitgliedstaaten hinweg ein weiteres 
Betätigungsfeld gefunden. Durch die abermalige Angebotserweiterung mit 
der Ausbreitung der Online-Kommunikation ist es zu neuen und tiefgrei-
fenden Veränderungen für den Mediensektor gekommen, die auch neue 
Bedrohungen für den Journalismus mit sich gebracht haben.  

Der Ansatz bei den in der EMRK verbürgten Rechten und Freiheiten er-
laubt dem Europarat eine weite Perspektive auf die mediale Kommunikati-
on. Diese bezieht sich auf alle Medien und alle Stationen des Kommunikati-
onsprozesses. So hat sich der Europarat schon früh mit Film und Presse 
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befasst, dann etwa ab den siebziger Jahren eine Schwerpunktverlagerung auf 
den Rundfunk und dabei insbesondere das Fernsehen vorgenommen und 
sich neuerdings auch der Online-Kommunikation zugewandt. Anders als bei 
der EU hat der Europarat Medienpolitik niemals nur als die rechtliche Absi-
cherung des freien Marktgeschehens verstanden, sondern neben den Struk-
turen auch die Prozesse der Herstellung medialer Angebote, die Inhalte und 
ihre Wirkungen in den Blick genommen. Dazu gehört die Auseinanderset-
zung mit der Ausbildung und den Arbeitsbedingungen derjenigen, die in 
und für die Medienunternehmen tätig sind, mit ihrem Auswahlverhalten und 
denjenigen Faktoren, die die Aufbereitung von Inhalten für die Verbreitung 
durch die Medien bestimmen. Die Beschäftigung mit den Angeboten ge-
schieht mit dem Anspruch an den Beitrag der Medien zur Verwirklichung 
der Werte des Europarates, wie sie vor allem in der EMRK ihren Ausdruck 
finden. Diese Perspektive steht in einem engen Zusammenhang zu derjeni-
gen auf die möglichen oder tatsächlichen Wirkungen medialer Angebote auf 
die Gesellschaft insgesamt oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Inso-
fern ist 'Medienpolitik' beim Europarat im weiteren Sinne als Kommunika-
tionspolitik zu verstehen. 

Es soll hier darum gehen, die auf die Medien bezogenen Aktivitäten des 
Europarates über rund fünf Jahrzehnte nachzuzeichnen und in ihren 
Schwerpunkten zu verfolgen. Nach dem Blick auf Entstehung, Entwicklung 
und Organe des Europarates als europäischer Organisation ist zunächst die 
EMRK als Grundlage für seine medienpolitische Arbeit und das Verständ-
nis von Medienfreiheit vorzustellen. Dieses berührt auch die Frage nach der 
Wechselbeziehung zwischen der EMRK und dem Grundgesetz bzw. der 
Auslegung von Grundrechten nach der EMRK durch den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte und des Grundgesetzes durch das Bundes-
verfassungsgericht. Die Problematik, die sich hier zwischen der europäi-
schen und der nationalen Ebene auftut, lässt sich besonders eindringlich 
verfolgen anhand des diffizilen Verhältnisses zweier Grundrechte zueinan-
der, nämlich der Medienfreiheit auf der einen und dem Persönlichkeits-
schutz auf der anderen Seite. Die deutsche Rechtsprechung hat im Laufe der 
Jahre zahlreiche Fälle verhandelt, die die Kollision dieser beiden Grundrech-
te betreffen. Die Prinzipien, die sich für die Abwägung der gegenläufigen 
Interessen mit der Zeit verfestigt hatten, wurden 2004 vom EGMR in Frage 
gestellt, so dass hier die europäische und die nationale Position zueinander 
in Konflikt zu geraten schienen. 
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Die Befassung mit inhaltlichen Fragen verbindet sich mit der Überzeu-
gung, dass den Medien eine einflussreiche Rolle in der Meinungs- und Wil-
lensbildung und in der (politischen) Sozialisation zukommt. Dem Europarat 
geht es daher nicht nur um die Sicherung der Unabhängigkeit der Medien 
und der Vielfalt ihrer Angebote, sondern auch um Arbeitsbedingungen für 
die Journalistinnen und Journalisten, die es ihnen erlauben, den Erwartun-
gen an ihre Funktion in der Demokratie gerecht zu werden, und Ansprüche 
an die Qualität der Berichterstattung. Konkrete inhaltliche Vorschläge be-
ziehen sich auf den Jugendschutz, die Darstellung von Frauen sowie von 
Minderheiten in den Medien und in der Werbung. Die Organe des Europa-
rates bauen dabei zuerst auf journalistische Ethik und Selbstkontrolle, bevor 
sie einer Regulierung von staatlicher Seite das Wort reden. 

Nicht erst, seitdem neue Technologien dazu geführt haben, dass der 
Rundfunk über die Grenzen hinweg zu empfangen war, liegt ein traditionel-
ler Schwerpunkt der Arbeit des Europarates in der Rundfunkpolitik. Auf 
diesem Gebiet entfaltet sich im Laufe der achtziger Jahre die Konkurrenz zu 
entsprechenden Aktivitäten der EG, die letztlich dem Europarat nicht mehr 
viel Spielraum lassen und ihn zur Koordination zwingen. Aufgrund alter 
Bindungen und in der Überzeugung, dass ein Public Service-Modell am 
ehesten die Chance auf Verwirklichung seiner Werte bietet, aber auch in 
einer gewissen Rivalität mit der EU erweist sich der Europarat schließlich als 
Stütze und aktiver Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, für 
dessen Etablierung er sich nachhaltig auch in den mittel- und osteuropäi-
schen Transformationsstaaten eingesetzt hat. Die Ausbreitung der Online-
Kommunikation schließlich erbrachte für den Europarat insofern eine neue 
Herausforderung, als er zwar grundsätzlich die neue Angebotsvielfalt und 
die besonderen Möglichkeiten des Internets begrüßte, schnell aber erkennen 
musste, dass damit wiederum Regelungsbedarf entstanden war. Die globale 
Natur der Online-Kommunikation zeigt den europäischen Organisationen 
als regionalen Akteuren indessen auch die Grenzen ihres medienpolitischen 
Einflusses und lässt sie in eine Rivalität zu neuen weltweit tätigen Akteuren 
treten. 

Die Funktionen, die der Europarat den Medien in der demokratischen 
Meinungs- und Willensbildung zuweist, machen Vielfalt zu einem Zielwert 
seiner Medienpolitik. Das führt zu einem kritischen Blick auf das Marktge-
schehen und der beständigen Sorge hinsichtlich der Wirkungen von Kon-
zentration nicht zuletzt auf die journalistischen Leistungen. Der hohe Wert, 
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den der Europarat einem vielfältigen medialen Angebot beimisst, stellt zu-
dem einen weiteren Erklärungsfaktor dafür dar, dass er sich nachhaltig der 
Public Service-Idee verpflichtet hat. 

Während Satzung und EMRK dem Europarat in seinen medienpoliti-
schen Aktivitäten einen breiten Zugang erlauben, ist die EU durch ihre nur 
über den Binnenmarkt begründete Zuständigkeit stärker begrenzt. Insofern 
tritt der Europarat in den verschiedenen Feldern unterschiedlich stark mit 
der EU in Konkurrenz. Zwar hat die EU gesetzgebende Kompetenz und 
ihre Vorgaben binden die Mitgliedstaaten, allerdings hat ihr bis vor kurzer 
Zeit der für medienpolitische Aktivitäten unerlässliche Grundrechtebezug 
gefehlt, den der Europarat ihr voraushat und somit für den Medienbereich 
besser legitimiert ist. Allerdings hat insbesondere die Europäische Kommis-
sion mit ihrer ökonomischen Orientierung dennoch unbeirrt und in einem 
über die Jahrzehnte zunehmendem Maße Medienpolitik betrieben, so dass 
schließlich die Frage zu stellen ist, welcher Spielraum und welche Bedeutung 
daneben dem Europarat und seinen medienpolitischen Aktivitäten über-
haupt zukommen. 



2  Der Europarat 
 
 
 
 
Der Zweite Weltkrieg war kaum beendet, als in Europa die Idee eines euro-
päischen Zusammenschlusses Auftrieb gewann. Die Erfahrung von Krieg 
und Nationalismus auf der einen sowie die Entwicklung und Polarisierung 
der beiden Weltmächte auf der anderen Seite überzeugten viele, dass Europa 
nur durch Vereinigung vor der politischen und wirtschaftlichen Bedeutungs-
losigkeit zu bewahren wäre. Nicht zuletzt für Deutschland stellten ein euro-
päischer Zusammenschluss und damit die Einbindung in eine übernationale 
Ordnung die Chance auf Wieder-Anerkennung in der Staatengemeinschaft 
dar. Die vielen Gruppen, die sich in den westeuropäischen Ländern der 
europäischen Idee verschrieben hatten, waren sich jedoch nicht unbedingt 
einig darin, wie das neue Europa aussehen sollte. Sie wären wohl kaum er-
folgreich gewesen, hätten sich nicht schließlich führende Politiker aus ver-
schiedenen Staaten für einen Zusammenschluss stark gemacht (vgl. dazu 
und im folgenden Graml, 1983). Es war vor allem Winston Churchill, wäh-
rend des Krieges britischer Premierminister, der sich für ein vereinigtes 
Europa aussprach und erreichte, dass die zersplitterten Gruppen und deren 
zum Teil einander widerstrebende Aktivitäten zusammengeführt wurden. In 
drei viel beachteten Reden – zunächst im März 1946 in den USA, vor allem 
aber im September 1946 in einer Rede an der Universität Zürich (vgl. Sir 
Winston..., 2000) und im Mai 1947 in London – warb er für seine Vision 
von einer Art Vereinigte Staaten von Europa. Die Erneuerung Europas, so 
betonte er, könne nicht stattfinden ohne ein geistig großes Frankreich und 
ein geistig großes Deutschland. Auf Churchills Initiative kam es zur Grün-
dung des "Internationalen Komitees zur Koordinierung der Bewegungen 
für die Einheit Europas", das im Mai 1948 in Den Haag einen Europa-
Kongress einberief. Mehr als 700 Politiker aus 30 Staaten nahmen an dem 
Kongress teil. Dieser führte im Oktober 1948 zunächst zur Gründung der 
"Europäischen Bewegung", einem überparteilichem Zusammenschluss von 
Organisationen, die sich der Einigung Europas verschrieben hatten. Aus 
dieser gingen Nationale Räte in den einzelnen Ländern hervor, denen nam-
hafte Politiker vorstanden, neben Churchill in Italien Alcide de Gasperi, in 
Frankreich Leon Blum und in Belgien Paul Henri Spaak. 
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Zu den Forderungen, die der Kongress in Den Haag erarbeitete, gehör-
ten die Einberufung einer Europäischen Versammlung, die Ausarbeitung 
einer Charta für Menschenrechte sowie die Gründung eines Europäischen 
Gerichtshofes. Ergebnis dieser Bemühungen, zugleich aber auch kleinster 
gemeinsamer Nenner, war schließlich die Gründung des Europarates im Mai 
1949. Von den weitreichenden und hoffnungsvollen Ideen von einer Integ-
ration Europas und gar eines Zusammenschlusses in den Vereinigten Staa-
ten von Europa war da nicht viel übrig geblieben. Dass nicht mehr möglich 
war, lässt sich aus den politischen Entwicklungen der Nachkriegsjahre, die 
zur Spaltung Europas und zum Kalten Krieg führten, ableiten (vgl. dazu 
und im folgenden Graml, 1983). Die Staaten Ost- und Südosteuropas, die 
im sowjetischen Einflussbereich lagen, blieben bei den europäischen Eini-
gungsbemühungen von Anfang an außen vor. Die Organisationen für die 
wirtschaftliche und dann auch militärische Zusammenarbeit in West- und 
Osteuropa institutionalisierten die Teilung Europas. Im Westen entstand im 
Juli 1947 zunächst das "Komitee für europäische wirtschaftliche Zusam-
menarbeit" (CEEC) und im April 1948 die "Organisation für europäische 
wirtschaftliche Zusammenarbeit" (OEEC), in dem 16 europäische Staaten 
vertreten waren. Die OEEC diente auf europäischer Seite der Durchfüh-
rung des Marshall-Planes, von dem die osteuropäischen Staaten ausge-
schlossen blieben. Die Sowjetunion antwortete auf diese Entwicklungen mit 
der Begründung des "Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe" (RGW), der 
im Januar 1949 ins Leben gerufen wurde. Zur gleichen Zeit kam es mit Blick 
auf die Bedrohung aus dem Osten zur Gründung des westlichen militäri-
schen Allianzsystems NATO (North Atlantic Treaty Organisation), das mit 
der Mitgliedschaft der USA und Kanadas jedoch über Europa hinausreichte. 
Diese Entwicklungen in der wirtschaftlichen und der militärischen Zusam-
menarbeit in Westeuropa können erklären, warum die Ziele des Europarates 
bei seiner Gründung im Mai 1949 begrenzt und hinter den weitreichenden 
Visionen der Europäischen Bewegung zurückblieben. 

Am 5. Mai 1949 unterzeichneten Vertreter von zehn Staaten in London 
das Statut des Europarates, an dem seit Ende Januar gearbeitet worden war 
(vgl. z. B. Holtz, 2000). Gründungsmitglieder waren Belgien, Dänemark, 
Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande Norwegen, Schwe-
den und das Vereinigte Königreich. Noch 1949 schlossen sich außerdem 
Griechenland und die Türkei an. Am 3. August 1949 trat die Satzung in 
Kraft. Artikel 1 der Satzung definiert das Ziel des Europarates: "Der Euro-
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parat hat zur Aufgabe, eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern 
zum Schutze und zur Förderung der Ideale und Grundsätze, die ihr gemein-
sames Erbe bilden, herzustellen und ihren wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt zu fördern." (Satzung…, 2010, S. 694) 

Für Deutschland, das auch nach Verkündung des Grundgesetzes und der 
Gründung der Bundesrepublik am 23. Mai 1949 und der ersten Bundes-
tagswahl am 14. August 1949 durch das Besatzungsstatut zumal in seinen 
außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt blieb, stellte die 
Einbindung in die internationale Gemeinschaft und die Ausrichtung seiner 
Politik nach Westen einen entscheidenden Schritt zur politischen Selbstän-
digkeit und Anerkennung dar. Als Vorsitzender der CDU hatte sich Konrad 
Adenauer schon früh für die Eingliederung Deutschlands in ein vereinigtes 
Europa ausgesprochen (vgl. dazu und im folgenden Schlinkmann, 2000; 
Schwarz, 1979). Bereits im März 1946 war bei ihm von den Vereinigten 
Staaten von Europa die Rede. Zusammen mit einer großen Delegation deut-
scher Vertreter nahm Adenauer auch am Europäischen Kongress in Den 
Haag teil. Nachdem Adenauer schließlich Mitte September 1949 zum Bun-
deskanzler gewählt worden war, betonte er dann auch in seiner Regierungs-
erklärung, dass die Bundesrepublik Deutschland sich um die Aufnahme in 
den Europarat bemühen würde. Die Mitglieder des Europarates schwankten 
in ihrer Haltung zur Aufnahme Deutschlands zwischen einer gewissen Re-
serviertheit aufgrund der jüngsten politischen Erfahrungen und der Über-
zeugung, dass Deutschland in Europa integriert werden müsse und ein ver-
einigtes Europa nicht ohne Deutschland zu schaffen wäre. Ein Problem für 
die Aufnahme Deutschlands in den Europarat bildete die 'Saarfrage' (vgl. 
dazu detailliert auch: Elzer, 2008, S. 129-134) Das Saarland war zu dieser 
Zeit wirtschaftlich Frankreich angegliedert, das auch die Vertretung des 
Saarlandes in der Außen- und Verteidigungspolitik übernahm. Frankreich 
betrieb die Aufnahme des Saarlandes in den Europarat, und dabei zeigte 
sich, dass es nicht zu einem Beitritt Deutschlands ohne gleichzeitige Auf-
nahme des Saarlandes kommen würde. Am 4. November 1949 beschloss das 
Ministerkomitee, sowohl die Bundesrepublik wie auch das Saarland zu assozi-
ierten Mitgliedern des Europarates zu machen; eine förmliche Einladung zum 
Beitritt erfolgte jedoch nicht. Das Petersberger Abkommen vom 22. Novem-
ber 1949, mit dem die Westalliierten das Besatzungsstatut lockerten und 
Deutschland unter anderem den Beitritt zu internationalen Organisationen 
erlaubten, demonstrierte auch das amerikanische Interesse an einer Westein-
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bindung der Bundesrepublik. Adenauer versicherte sich daraufhin der Unter-
stützung der drei Hohen Kommissare und erreichte so schließlich eine Einla-
dung des Europarates, die ihm am 1. April 1950 übergeben wurde und der 
Bundesrepublik 18 Sitze in der Beratenden Versammlung zusicherte, aber 
noch nicht den angestrebten Beobachterstatus im Ministerkomitee. 

Der Anfang Mai 1950 verkündete Schuman-Plan, der die Zusammenarbeit 
Frankreichs und Deutschlands in den Bereichen Kohle und Stahl vorsah und 
später in die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) münde-
te, erleichterte Adenauer die Vermittlung eines Beitritts zum Europarat nach 
innen. Nicht nur die Opposition (SPD), sondern auch Mitglieder der Bundes-
regierung verhielten sich ablehnend gegenüber einem Beitritt. Sie fürchteten 
einerseits, dass die gleichzeitige Aufnahme des Saarlandes dessen Abtrennung 
von Deutschland besiegeln, und andererseits, dass dieser Schritt die Chancen 
auf die Wiedervereinigung mindern würde. Schließlich stimmte der Bundestag 
Mitte Juni 1950 mehrheitlich für den Beitritt, so dass die Bundesrepublik die 
Ratifikationsurkunde am 13. Juli 1950 in Straßburg hinterlegen konnte und 
damit assoziiertes Mitglied des Europarates wurde. 

Die Revision des Besatzungsstatuts Anfang März 1951 gab der Bundes-
regierung nun auch außenpolitische Handlungsbefugnisse, Bundeskanzler 
Adenauer übernahm selbst zusätzlich das Amt des Außenministers. Auf-
grund der erweiterten Kompetenzen sah er die Voraussetzungen für eine 
Vollmitgliedschaft im Europarat gegeben, die im Frühjahr 1951 zuerst der 
Ständige Ausschuss der Beratenden Versammlung und dann der Minister-
ausschuss bestätigten. Als 14. Mitglied wurde Deutschland am 13. Juli 1951 
Vollmitglied des Europarates. (Vgl. Schlinkmann, 2000) 

Aufgrund der Teilung Europas blieb der Europarat bis in die achtziger 
Jahre hinein eine ausschließlich westeuropäische Organisation. Mit der Auf-
nahme bzw. Wiederaufnahme von Griechenland (November 1974), Portugal 
(September 1977) und Spanien (November 1977) umfasste der Europarat 
ganz Westeuropa. Zwar waren die meisten Übereinkommen des Europarates 
auch offen für Nicht-Mitgliedstaaten, die Möglichkeit des Beitritts hatte je-
doch kein osteuropäisches Land wahrgenommen. Lediglich Jugoslawien war 
der Europäischen Kulturkonvention beigetreten, und das auch erst 1987. Zu 
dieser Zeit begann der Europarat, die Zusammenarbeit mit den Staaten Ost-
europas vorsichtig auszubauen (vgl. Huber, 2001, Kap. I) In einer Rede vor 
der Versammlung im Juli 1989 entwickelte der sowjetische Staatspräsident 
Michail Gorbatschow seine Vision von einem gemeinsamen 'Haus Europa' 
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und stellte damit eine neue Beziehung zwischen West- und Osteuropa in Aus-
sicht. Die nun einsetzenden politischen Umwälzungen in Mittel- und Osteu-
ropa änderten die Situation schlagartig, was innerhalb nur weniger Jahre zu 
einer erheblichen Erweiterung des Europarates führte, aber auch besondere 
Probleme mit sich brachte. Um eine schnelle Integration der mittel- und ost-
europäischen Staaten in die europäische Wertegemeinschaft zu ermöglichen, 
führte die Parlamentarische Versammlung des Europarates bereits im Som-
mer 1989 einen besonderen Gästestatus ein. Diese Länder sollten so in die 
Arbeit des Europarates eingebunden werden und Unterstützung in ihren Re-
formprozessen erhalten, ohne bereits die Voraussetzungen für die volle Mit-
gliedschaft – die Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
nach der EMRK – erbringen zu müssen (vgl. Bauer, 2000, S. 59-64).  

Finnland, das wegen seiner besonderen Stellung zwischen Ost und West 
und des sowjetischen Einflusses auf seine Politik dem Europarat bislang 
nicht hatte beitreten können, nutzte die Gelegenheit unmittelbar und wurde 
1989 Mitglied. Als erstes Land unter den mittel- und osteuropäischen Staa-
ten trat 1990 Ungarn dem Europarat bei, Polen und Bulgarien folgten 1991 
und 1992, sechs weitere Länder 1993. Wegen seines Entgegenkommens, das 
diesen Staaten einen Beitritt noch vor Abschluss des Transformationspro-
zesses erlaubte und so auf die spätere Verwirklichung von Rechtsstaatlich-
keit und Menschenrechten vertraute, hat der Europarat einige Kritik einste-
cken müssen. Da sich die neuen Mitgliedstaaten unterschiedlich viel Zeit 
ließen, den bei ihrem Beitritt ausgehandelten Verpflichtungen nachzukom-
men, und um diesen mehr Nachdruck zu verleihen, erschien es notwendig, 
den Anpassungsprozess zu überwachen. Aufgrund eines Vorschlages der 
finnischen Abgeordneten Tarja Halonen und der daher so genannten 'Halo-
nen-Order' etablierte die Parlamentarische Versammlung 1993 ein politisches 
Monitoring, das die Einhaltung und Umsetzung der mit der Mitgliedschaft 
eingegangenen Verpflichtungen überwachen sollte. Dieses Monitoring bezog 
sich zunächst nur auf die ab 1993 aufgenommenen Staaten, wurde aber in den 
Folgejahren zunächst auf die seit 1989 aufgenommenen Staaten und schließ-
lich auf alle Mitglieder ausgedehnt, um Diskriminierungen unter den Ländern 
zu vermeiden. Parallel dazu entwickelte auch das Ministerkomitee ein 
Monitoring, das im Unterschied zu demjenigen der Parlamentarischen Ver-
sammlung Problemfelder identifiziert, diese für alle Mitgliedstaaten untersucht 
und die Befunde mit einem Bericht zusammenfasst. Zu diesen Themenberei-
chen gehörte auch schon die Meinungs- und Medienfreiheit. Während das 
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von der Parlamentarischen Versammlung praktizierte Überwachungsverfah-
ren auf Öffentlichkeit und den damit verbundenen Sanktionscharakter setzt, 
baut das Ministerkomitee auf ein vertrauliches Vorgehen und den Dialog mit 
den Mitgliedstaaten. (Vgl. Benoît-Rohmer & Klebes, 2006, S. 143-146; Huber, 
2001, S. 121, 219; Steenbrecker, 2000) 

1997 richtete die Versammlung einen "Ausschuss für die Einhaltung der 
von den Mitgliedstaaten des Europarates eingegangenen Verpflichtungen" 
(Committee on the honouring of obligations and commitments by member 
states of the Council of Europe; vgl. Parliamentary Assembly, 1997d) ein. 
Dieser Monitoring-Ausschuss hat die Aufgabe, in allen Mitgliedstaaten die 
Erfüllung der mit der Mitgliedschaft im Europarat, durch die EMRK und 
andere Übereinkommen eingegangenen Verpflichtungen zu überwachen. 
Dem Ausschuss gehören 65 Mitglieder an, die aus der Versammlung stam-
men, und außerdem die Vorsitzenden des Ausschusses für Recht und Men-
schenrechte sowie des Politischen Ausschusses. Welche Staaten einem 
Monitoring unterzogen werden, bestimmte zunächst im wesentlichen der 
Monitoring-Ausschuss. Spätere Neufassungen (Parliamentary Assembly, 
2005e; 2006e) gaben auch den Mitgliedern der Versammlung, deren Aus-
schüssen sowie dem Sekretariat ein solches Initiativrecht. Kommt ein Staat 
dauerhaft seinen Verpflichtungen nicht nach oder verweigert die Kooperati-
on beim Monitoring, kann die Parlamentarische Versammlung Sanktionen 
verhängen, indem sie eine Entschließung und/oder eine Empfehlung verab-
schiedet, den nationalen Vertretern in der Versammlung die Akkreditierung 
für die nächste Sitzungsperiode verweigert oder sie ihr in der gegenwärtigen 
entzieht. Bei fortgesetzter Weigerung eines Landes, den Verpflichtungen 
nachzukommen, kann die Versammlung eine Empfehlung an das Minister-
komitee richten, das dann Maßnahmen nach Artikel 8 und 9 (u. a. Suspen-
dierung von Rechten, Aufforderung zum Verlassen des Europarates) der 
Satzung erwägen wird. Mit der Entschließung verpflichtete die Versamm-
lung den Monitoring-Ausschuss, jährlich einen Bericht über den allgemeinen 
Fortschritt des Monitoring-Verfahrens vorzulegen und wenigstens alle zwei 
Jahre über die einzelnen dem Verfahren unterzogenen Länder zu berichten. 
(Vgl. Parliamentary Assembly, 1997d) 

Bis 1989 waren dem Europarat zusätzlich zu den zehn Gründungsstaa-
ten weitere 13 Staaten beigetreten. Seitdem hat sich die Zahl der Mitglied-
staaten verdoppelt. Heute gehören dem Europarat 47 Staaten an. Der Gast-
status des Beitrittskandidaten Weißrussland wurde wegen Menschenrechts-
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verletzungen 1997 vorläufig ausgesetzt; bis heute bleibt Weißrussland das 
einzige europäische Land, das nicht dem Europarat angehört. Beobachter-
status im Ministerkomitee haben derzeit der Vatikan, die Vereinigten Staaten 
von Amerika, Kanada, Japan und Mexiko und in der Parlamentarischen 
Versammlung Israel, Kanada sowie Mexiko. 
 
 
2.1 Die Organe des Europarates 
 
Die Satzung des Europarates (vgl. Satzung…, 2010) sieht in Artikel 10 zwei 
Organe vor: das Ministerkomitee und die Beratende Versammlung. Seit einem 
Beschluss des Ministerkomitees im Februar 1994 heißt diese offiziell Parla-
mentarische Versammlung, eine entsprechende Änderung in der Satzung 
erfolgte jedoch nicht. Dem Ministerkomitee und der Versammlung steht am 
Sitz des Europarates in Straßburg ein Sekretariat zur Seite (vgl. Schaubild 1).  

 
Schaubild 1: Der Aufbau des Europarates 
 

 
 

(in Anlehnung an: Europarat, 2010) 
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Das eigentliche Entscheidungsgremium ist das Ministerkomitee; Zusam-
mensetzung und Arbeitsweise sind in Kapitel IV der Satzung (Artikel 13-21) 
festgelegt. Das Ministerkomitee tagt zweimal pro Jahr. Es hat Exekutivfunk-
tion und handelt im Namen des Europarates. In ihm sind die Außenminister 
der derzeit 47 Mitgliedstaaten vertreten. Da hier alle Staaten gleiches Stimm-
recht haben, hat das Ministerkomitee ebenso viele Mitglieder, wie dem Eu-
roparat Staaten angehören. Der Vorsitz im Ministerkomitee wechselt halb-
jährlich in alphabetischer Reihenfolge der Staaten. In Arbeitsprogrammen 
legt das Ministerkomitee die Grundlinien für die Arbeit des Europarates fest 
und prüft laut Satzung "die Maßnahmen, die zur Erfüllung der Aufgaben 
des Europarates geeignet sind, einschließlich des Abschlusses von Abkom-
men und Vereinbarungen und der Annahme einer gemeinsamen Politik 
durch die Regierungen in bestimmten Fragen" (Artikel 15). Dem Minister-
komitee stehen mehrere Instrumente mit unterschiedlicher Verbindlichkeit 
zur Verfügung (vgl. Schaubild 1; außerdem im Folgenden Brummer, 2008, 
S. 62-70). Das wichtigste Instrument zur Herstellung einer gemeinsamen 
Politik der Mitgliedstaaten sind conventions, im Deutschen meist als Konven-
tionen oder Übereinkommen bezeichnet, sowie Abkommen (agreements), die 
völkerrechtliche Verträge darstellen (zur begrifflichen Unschärfe im Deut-
schen vgl. Brummer, 2008, Fn. 92). Das wichtigste Übereinkommen des 
Europarates ist die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention; EMRK). Eine 
verbindliche Wirkung haben Übereinkommen nur für die Staaten, die einem 
Übereinkommen beitreten, was zu einer unterschiedlichen Rechtslage in den 
Staaten des Europarates führt. Lediglich der EMRK treten alle Staaten bei, 
wenn sie Mitglied des Europarates werden. Seit seinem Bestehen hat der 
Europarat mehr als 200 Übereinkommen abgeschlossen. Ihnen im Laufe 
der Zeit angefügte Protokolle nehmen Ergänzungen und Aktualisierungen 
vor. Beispiele für solche Verträge sind neben der Europäischen Menschen-
rechtskonvention das Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fern-
sehen (1989; vgl. hier Kapitel 5) oder das Übereinkommen zum Schutz des 
audio-visuellen Erbes (2001; vgl. hier Kapitel 8). Anstöße für Konventionen 
kommen aus dem Ministerkomitee selbst, das sich dafür durch Ausschüsse 
zuarbeiten lässt, aus Empfehlungen der Versammlung oder durch Beiträge 
aus den Fachministerkonferenzen. Als Sonderform von Verträgen bestehen 
Rahmenkonventionen (framework conventions), die lediglich grundsätzliche 
Vorgaben für bestimmte Sachfragen machen, deren Umsetzung aber flexibel 
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ist, sowie Erweiterte Abkommen (enlarged agreements), die auch solchen Staa-
ten zum Beitritt offen stehen, die nicht Mitglieder des Europarates sind. 
Teilabkommen (partial oder enlarged partial agreements) schließlich stellen ein 
von den anderen Sonderformen insofern zu unterscheidendes Abkommen 
dar, als sie der Umsetzung des Arbeitsprogramms dienen, aber nicht wie 
andere entsprechende Aktivitäten aus dem allgemeinen Haushalt bestritten 
werden, sondern einen eigenen Haushalt haben, über den auch nur die Teil-
nehmer eines Teilabkommens entscheiden. Ein Beispiel für solche Teilab-
kommen ist das Filmförderprogramm Eurimages (vgl. hier Kapitel 8). Be-
schlüsse des Ministerkomitees können auch in Empfehlungen an die Regie-
rungen der Mitgliedstaaten münden, die jedoch keine Rechtsverbindlichkeit 
haben, sondern Vorschläge für eine gemeinsame Politik darstellen. Außer-
dem bringt das Ministerkomitee Resolutionen heraus, die sich auf administ-
rative oder finanzielle Fragen des Europarates beziehen oder auch dazu 
dienen, bei den Mitgliedstaaten die Einhaltung der Verträge anzumahnen. 
Deklarationen stellen ebenfalls nicht bindende, grundsätzliche Erklärungen 
des Ministerkomitees dar. Schließlich liegt es beim Ministerkomitee, den 
Haushalt zu genehmigen und über die Aufnahme neuer Mitglieder und ge-
gebenenfalls über die Aussetzung einer Mitgliedschaft bzw. den Ausschluss 
von Mitgliedern zu entscheiden. 

Für bestimmte Entscheidungen des Ministerkomitees ist Einstimmigkeit 
der abgegebenen Stimmen und die Stimmen der Mehrheit der Vertreter, die 
Anspruch auf einen Sitz im Ministerkomitee haben, erforderlich (vgl. Artikel 
20). Das gilt für Empfehlungen an die Regierungen (Artikel 15b); Fragen 
hinsichtlich der Berichte, die an die Beratende Versammlung gehen (Artikel 
19); Entscheidungen bezüglich des Ausschlusses der Öffentlichkeit von 
Sitzungen des Ministerkomitees bzw. der Veröffentlichung von Mitteilungen 
über seine nicht-öffentlichen Sitzungen (Artikel 21a (i) und 21b);  Fragen 
über den Ort der Sitzungen der Beratenden Versammlung, sofern diese 
nicht in Straßburg tagt (Artikel 33); Empfehlungen für die Abänderung von 
Artikel 1d (Fragen der nationalen Verteidigung gehören nicht in die Zustän-
digkeit des Europarates), Artikel 7 (Austritt eines Mitglieds), Artikel 15 (Prü-
fung von Maßnahmen, die für die Erfüllung der Aufgaben des Europarates 
notwendig sind), Artikel 20 (notwendige Mehrheiten bei Entscheidungen) 
sowie Artikel 22 (die Beratende Versammlung). Einfache Mehrheiten genü-
gen für Fragen aus dem Bereich der Geschäftsordnung oder der Haushalts- 
und Verwaltungsordnungen. 
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Die laufende Arbeit übernehmen – stellvertretend für die Minister – die 
Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten, die als Botschafter beim Europarat 
akkreditiert sind. Die Ständigen Vertreter haben die gleichen Entschei-
dungsbefugnisse wie die Minister. Dem Ministerkomitee sind außerdem 
Lenkungsausschüsse zugeordnet. Diese haben spezifische Arbeitsgebiete, 
arbeiten damit dem Ministerkomitee zu und sind so für einen großen Teil 
der langfristigen Planung verantwortlich. Die Regierungen der Mitgliedstaa-
ten können Teilnehmer in die Lenkungsausschüsse entsenden. Neben dem 
Ministerkomitee, das sich aus den Außenministern der Mitgliedstaaten zu-
sammensetzt, gibt es regelmäßige Treffen der Fachminister, um Fragen ihrer 
jeweiligen Sachgebiete zu beraten. Diese Fachministerkonferenzen sind als 
Organe des Europarates nicht vorgesehen, mit einer Entschließung vom 
Jahr 1971 haben sie aber mittlerweile offizielle Anerkennung durch das Mi-
nisterkomitee gefunden. Ebenfalls eine Sonderformation des Ministerkomi-
tees stellen die Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Mitglied-
staaten dar, die jedoch nicht regelmäßig stattfinden. 

Wie ihr Name sagt, hat die Beratende Versammlung keine Entschei-
dungs- bzw. legislative Kompetenz, sondern lediglich eine beratende Funk-
tion. Sie selbst nannte sich 1974 in Parlamentarische Versammlung um, was 
sich jedoch nicht im Statut niederschlug, aber Zeichen setzte hinsichtlich 
ihres Selbstverständnisses. Das Ministerkomitee verwendete diese Bezeich-
nung allerdings vorerst nicht, sondern übernahm diese erst 20 Jahre später 
für seinen Sprachgebrauch. Tatsächlich hat sich die Versammlung von An-
fang an nachdrücklich in die Arbeit des Europarates eingebracht, wie schon 
die Entstehungsgeschichte der Europäischen Menschenrechtskonvention 
zeigt. Ein weiteres Beispiel für ihre aktive Rolle ist das Engagement, das die 
Versammlung hinsichtlich der Demokratisierung der mittel- und osteuropäi-
schen Staaten und deren Integration in den Europarat an den Tag gelegt hat. 
Nicht von ungefähr gilt die Versammlung als 'Motor' des Europarates (vgl. 
z. B. Stegen, 2000). Ihre mahnende und auch moralische Funktion ist ange-
sprochen, wenn die Parlamentarische Versammlung als "demokratisches 
Gewissen Europas" (Keller, 1999, S. 99; vgl. z. B. Klebes, 1988) bezeichnet 
wird. Zusammensetzung, Aufgaben und Arbeitsweise der Versammlung 
sind in den Artikeln 22 bis 35 der Satzung festgelegt. In der Parlamentari-
schen Versammlung sitzen bei derzeit 47 Mitgliedstaaten 318 Mitglieder. 
Dazu kommt eine gleich große Zahl von Stellvertretern, die gleichberechtigt 
sind. Insofern sind der Parlamentarischen Versammlung 636 Mitglieder 


